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Auftrag Schwärzel 

 

betreffend Teilzeitstellen auf allen Kaderstufen 

 

Antwort der Regierung 

 

Die Regierung ist sich bewusst, dass der Kanton ein im Vergleich zur Privatwirtschaft 

und anderen Verwaltungen attraktiver Arbeitgeber bleiben muss, wenn er auch in Zu-

kunft die benötigten Fachkräfte behalten oder rekrutieren will. In diesem Sinn beab-

sichtigt die Regierung, einen Entwicklungsschwerpunkt "attraktiver Arbeitgeber" ins 

Regierungsprogramm 2021-2024 aufzunehmen. Die Regierung teilt auch die Mei-

nung der Unterzeichnenden, dass der Kanton den Bedürfnissen der aktuellen und 

zukünftigen Generationen Rechnung tragen muss, wozu auch die Umsetzung von 

Massnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf gehört. Die allge-

meine Richtung, in welche sich die kantonale Verwaltung als Arbeitgeber zu entwi-

ckeln hat, dürfte dementsprechend unbestritten sein. Bei der Umsetzung einzelner 

Massnahmen muss allerdings aus Sicht der Regierung sichergestellt sein, dass 

diese so ausgestaltet werden, dass sie den unterschiedlichen betrieblichen, organi-

satorischen und rechtlichen Anforderungen gerecht werden. Zudem gilt es stets zu 

berücksichtigen, dass die Verwaltung in erster Linie einen Auftrag zu erfüllen und 

bestmögliche Dienstleistungen gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern zu erbrin-

gen hat. 

 

Als kurzfristige Massnahme fordern die Unterzeichnenden, dass alle Vollzeit-Vakan-

zen über alle Departemente und Funktionsstufen hinweg konsequent mit 80 bis 100 

Prozent Arbeitsumfang ausgeschrieben werden. Die Regierung ist bereit, diesem be-

rechtigten Anliegen Rechnung zu tragen und im Sinne des Auftrags, Vollzeitstellen in 

der kantonalen Verwaltung künftig als 80 bis 100 Prozent Pensen auszuschreiben,  
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wenn immer dies unter Berücksichtigung der betrieblichen und organisatorischen Ge-

gebenheiten und Bedürfnissen möglich ist. Begründete Ausnahmen sollten möglich 

bleiben. Die Regierung geht auch davon aus, dass dies die Verwaltung für Frauen, 

insbesondere in Kaderfunktionen, attraktiver macht. Zu erwähnen ist diesbezüglich, 

dass bereits heute rund 37 Prozent der Mitarbeitenden teilzeitlich arbeiten. 

 

Die Unterzeichnenden fordern zusätzlich, dass die Möglichkeiten der Telearbeit bzw. 

Homeoffice gefördert und ermöglicht werden. Sie gehen davon aus, dass dies unbü-

rokratisch und ohne Zusatzkosten relativ einfach und schnell umsetzbar sei. 

 

In Bezug auf flexibles Arbeiten gilt es festzuhalten, dass heute rund 60 Prozent der 

Mitarbeitenden Jahresarbeitszeit haben und somit keine Blockzeiten zu berücksichti-

gen haben. Vereinzelt und immer mehr wird auch Homeoffice ermöglicht. Homeoffice 

bedingt in der Regel eine zusätzliche Arbeitsplatzinfrastruktur, was zu Zusatzkosten 

führen kann. Ebenso sind bei Homeoffice die Erfassung der Arbeitszeit und die Da-

tensicherheit speziell zu beachten. In der Regel ist die Verfügbarkeit der Mitarbeiten-

den vor Ort vorteilhaft. Deshalb ist die Regierung der Auffassung, dass, bevor Home-

office zur breiten Anwendung gelangt, Massnahmen zur Flexibilisierung der Arbeit 

wie neue Arbeitszeitmodelle und Homeoffice im Rahmen der anstehenden Revision 

des Personalgesetzes evaluiert und grundsätzlich diskutiert werden sollen. 

 

Gestützt auf diese Ausführungen beantragt die Regierung, dem Grossen Rat, den 

vorliegenden Auftrag betreffend die Ausschreibung von Stellen zu überweisen und 

betreffend Homeoffice wie folgt abzuändern: Die Regierung prüft im Rahmen der an-

stehenden Revision des Personalgesetzes die Möglichkeiten von Homeoffice.
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